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Die Personalabteilung gibt bekannt: 

Prozessvereinbarung über den Abschluss einer Dienstvereinbarung 
zum IuK-Verfahren „eduPort“ für die allgemeinbilden Schulen 

zwischen 

der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB, nachfolgend: Dienststelle)  

und 

1. dem Gesamtpersonalrat für das Personal an staatlichen Schulen 

2. dem Personalrat der BSB 

3. dem Personalrat des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung und 

4. dem Personalrat des Vorbereitungsdienstes. 

(nachfolgend: Personalräte) 

 

Präambel 
Diese Prozessvereinbarung dient der Anerkennung von Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten der Personalräte am 
IuK-Verfahren eduPort. 

1. Gegenstand und Geltungsbereich 

Diese Prozessvereinbarung regelt verbindlich den Prozess und den Zeitraum für den Abschluss einer Dienstvereinba-
rung zum IuK-Verfahren eduPort zwischen der Dienststelle und den Personalräten und den Betrieb des IuK-Verfahrens 
bis zum Abschluss der Dienstvereinbarung. 

Das IuK-Verfahren eduPort dient der Kommunikation und Zusammenarbeit der Lehrkräfte und dem sonstigen pädagogi-
schen Personal in den staatlichen allgemeinbildenden Schulen, d.h. der Unterstützung des orts- und zeitunabhängigen 
Arbeitens im Team und auch individuell in Form einer personalisierten digitalen Arbeitsumgebung durch standardisierte 
Grundlagenfunktionalitäten wie E-Mail, Kalender, Datenablage und einer Schnittstelle zur Anbindung externer pädagogi-
scher Angebote. Zudem können die schulischen Beschäftigten über eduPort zukünftig auf das FHH-Netz zugreifen, um 
mit IT-Fachverfahren der Verwaltung wie der Schulmanagementsoftware zu arbeiten. 

Das IuK-Verfahren eduPort setzt auf die technische Lösung „LOGINEO“, die von dem kommunalen Dienstleister Kom-
munales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)/LVR-InfoKom aus Nordrhein-Westfalen für Schulen entwickelt worden ist 
und um wenige für Hamburg spezifische Anforderungen ergänzt bzw. angepasst wird. 
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Während der Laufzeit der Prozessvereinbarung ist die Nutzung des IuK-Verfahrens eduPort freiwillig.  

Es werden folgende Funktionen zur Verfügung gestellt: 

• dienstliche E-Mail-Adresse 

• Kalenderfunktion 

• Datenablage 

• Zugang zur Hamburger Schulmediathek ohne Personenbezug. 

Die Daten für das Benutzermanagement werden bis zur Produktivsetzung der Hamburger Schulmanagementsoftware im 
Rahmen einer Zwischenlösung aus PPS geliefert werden. Es werden die nachfolgenden Daten für die Benutzerkennung 
benötigt. 

• PPS-ID 

• Vorname 

• Nachname 

• Schule 

Verbindliche Regelungen zur Nutzung von eduPort werden in der noch folgenden Dienstvereinbarung dargelegt. 

2. Inhaltliche und zeitliche Festlegungen des Prozesses 

2.1 Die Dienstvereinbarung zum IuK-Verfahren eduPort soll bis zum 31.10.2016 abgeschlossen sein. 1 

2.2 Die abzuschließende Dienstvereinbarung regelt alle mitbestimmungsrelevanten Sachverhalte und Tatbestände des 
IuK-Verfahrens eduPort. 

2.3 Ist die Dienstvereinbarung nicht bis zum unter Ziffer 2.1 genannten Termin abgeschlossen, führt die Dienststelle 
Mitbestimmungsverfahren entsprechend der Mitbestimmungstatbestände durch. 

3. Inhalt und Umsetzung der Dienstvereinbarung eduPort 

3.1 Die Dienstvereinbarung wird auf der Grundlage der Verfahrensbeschreibung und Risikoanalyse für eduPort gemäß 
§ 9 Hamburgisches Datenschutzgesetz u. a. folgende Bereiche enthalten: 

• Rechte der Beschäftigten und der Personalräte am Verfahren, 

• Qualifizierung und Unterstützung der Benutzerinnen und Benutzer sowie Qualität des IuK-Verfahrens, 

• Berechtigungskonzept mit Benutzern, Benutzerrollen, Benutzergruppen, Berechtigungen und den zeitlichen Be-
grenzungen der Zugriffsmöglichkeiten, 

• einen verbindlichen Katalog der gespeicherten personenbezogenen Daten der Beschäftigten, 

• eine Erläuterung der zulässig abzulegenden Daten, 

• eine verbindliche Definition des Benutzerkreises, 

• zeitliche, inhaltliche Nutzungsmöglichkeiten und -regelungen, 

• Schnittstellen und Exportmöglichkeiten, 

• Protokollierung. 

3.2 Die Dienststelle beabsichtigt alle durch die Dienstvereinbarung notwendig werdenden Änderungen am IuK-Vefah- 
ren eduPort bis zum 31.10.2016 umzusetzen. 

3.3 In die Dienstvereinbarung zum IuK-Verfahren eduPort werden die in der Schulischen/Pädagogischen IT-Strategie 
der BSB vorgesehenen Vereinfachungen aufgenommen bzw. für diesen Bereich aufgenommen. 

3.4 Die Personalräte erhalten das Recht, jederzeit die Einhaltung dieser Dienstvereinbarung zu prüfen. Hierfür erhalten 
sie auf konkrete Anforderung alle erforderlichen Unterlagen und Informationen. 

3.5 Voraussetzung für den Abschluss der Dienstvereinbarung eduPort soll der Abschluss einer Dienstvereinbarung 
„Bring Your Own Device“ und die Neufassung der Schul-Datenschutzverordnung und/oder die Richtlinie zur Ver-
wendung privater Datenverarbeitungsgeräte für die dienstliche Verarbeitung personenbezogener Daten durch päda-
gogisches Personal der Schulen sein. 

1 Der Gesamtpersonalrat hat am 06.10.2016 einer Verlängerung der Prozessvereinbarung bis zum 28.02.2017 zugestimmt. 
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4. Mitbestimmung und Beteiligung  
vor dem Abschluss der Dienstvereinbarung 

4.1 Die Personalräte werden auch vor dem Abschluss der Dienstvereinbarung über das IuK-Verfahren, seine Gestal-
tung und Nutzung informiert. 

4.2 Zur Vorbereitung und Nachbereitung der Verhandlungstermine erfolgt eine Information der Personalräte über rele-
vante Themen des IuK-Verfahrens eduPort gemäß § 78 (2) Personalvertretungsgesetz. 

5. Betrieb des IuK-Verfahrens  
vor dem Abschluss der Dienstvereinbarung 

5.1 Die Personalräte erklären ihr Einverständnis zu dem Betrieb des IuK-Verfahrens eduPort durch die Dienststelle im 
oben definierten Rahmen. 

5.2 Die Dienststelle weist alle Nutzerinnen und Nutzer und alle Schulleitungen auf den rechtlichen Rahmen der eduPort-
Nutzung und insbesondere auf das Verbot jeder Leistungs- und Verhaltenskontrolle mittels des IuK-Verfahrens 
eduPort hin. 

5.3 Das Verfahren wird ab Juni 2016 im Auftrag der Dienststelle bei Dataport AöR betrieben. Die Dienststelle bzw. die 
Schulleitungen sind gleichwohl für die Einhaltung dieser Vereinbarung verantwortlich. 

5.4 Dataport AöR erhält keine eigenständigen Verarbeitungs- oder Nutzungsrechte an den Daten aus dem IuK-
Verfahren. 

6. Schlussbestimmungen 

6.1 Diese Vereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung nach ihrer Unterzeichnung durch alle Beteiligten in Kraft. 

6.2 Sie tritt mit dem Abschluss einer Dienstvereinbarung zur IuK-Verfahren eduPort oder am 31.10.2016 außer Kraft. 
Sie wirkt nicht nach. 

 
Hamburg, den 01.06.2016 
 

  

Für die Dienststelle: 
 

 Für die Personalräte: 

gez.  
Herr Dr. Alpheis 
(Amt für Verwaltung) 

 gez. 
Herr Kasprzak 
(Gesamtpersonalrat für das Personal an 
staatlichen Schulen) 
 

gez. 
Herr Altenburg-Hack 
(Amt für Bildung) 
 

 gez. 
Frau Yilmaz 
(Personalrat der Dienststelle BSB) 

gez. 
Herr Prof. Dr. Keuffer 
(Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung) 
 

 gez. 
Frau Pracht 
(Personalrat des Landesinstituts für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung) 

  gez. Frau Köhler 
(Personalrat der Lehrkräfte im  
Vorbereitungsdienst und in der 
Anpassungsqualifizierung) 

 
 
08.11.2016 

 

V 42 110-90.43/9 
MBlSchul 09-2016, Seite71  
 
 

* * * 
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Die Abteilung Unternehmensdaten und Informationstechnik gibt bekannt: 
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11.11.2016 

 

V 13-HSMS 101-09.05/34,10 
MBlSchul 09-2016, Seite 74  
 
  

78 
 
 



Das Amt für Bildung gibt bekannt 

Schulentlassungstage in den Jahren 2018 bis 2024 

Für die Schuljahre 2017/18 bis 2023/24 werden die Schulentlassungstage wie folgt geregelt: 

Schulentlassungstag für die allgemeinbildenden Schulen: 

Der Entlassungstermin für die Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Sekundarbereich I darf von den Schulen 
frühestens eine Woche vor Sommerferienbeginn angesetzt werden. 

Beginnen die Sommerferien nach dem 15. Juli, so ist der Entlassungstermin so festzusetzen, dass die entlassenen 
Schülerinnen und Schüler bis zum 1. August drei Wochen Ferien haben. 

Für Schulabgängerinnen und Schulabgänger der allgemeinbildenden Schulen, die keine Abschlussklassen besuchen, 
gilt die genannte Regelung nur dann, wenn sie zum 1. August eine Berufsausbildung oder eine Berufstätigkeit aufneh-
men. 

Für die beruflichen Schulen ist der Schulentlassungstag jeweils am letzten Unterrichtstag des Schuljahres. 

Soweit Prüfungsordnungen vorsehen, dass die Abschlusszeugnisse ein anderes Datum tragen (z. B. das Datum der 
letzten mündlichen Prüfung), so gilt dieser Tag als Schulentlassungstag. 

Das Schulverhältnis endet mit der Entlassung aus der Schule. 

 
 
13.10.2016 

 

B-S 4 
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Das Amt für Bildung gibt bekannt: 

Hamburger Ferienordnung der Jahre 2017 bis 2024 
vom 18. Februar 2016 

(Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag) 
 
Schuljahr 2017/2018 

Brückentag: Montag, 02. Okt. 2017    
Herbstferien: Montag, 16. Okt. 2017 bis Freitag, 27. Okt. 2017 
Weihnachtsferien: Freitag, 22. Dez. 2017 bis Freitag, 05. Jan. 2018 
Halbjahrespause: Freitag, 02. Feb. 2018    
Frühjahrsferien: Montag, 05. März 2018 bis Freitag, 16. März 2018 
Brückentag: Montag, 30. April 2018    
Himmelfahrt/Pfingsten: Montag, 07. Mai 2018 bis Freitag, 11. Mai 2018 
Sommerferien: Donnerstag, 05. Juli 2018 bis Mittwoch, 15. Aug. 2018 
 

Schuljahr 2018/2019 

Herbstferien: Dienstag, 01. Okt. 2018 bis Freitag, 12. Okt. 2018 
Weihnachtsferien: Donnerstag, 20. Dez. 2018 bis Freitag, 04. Jan. 2019 
Halbjahrespause: Freitag, 01. Feb. 2019    
Frühjahrsferien: Montag, 04. März 2019 bis Freitag, 15. März 2019 
Himmelfahrt/Pfingsten: Montag, 13. Mai 2019 bis Freitag, 17. Mai 2019 
Brückentag: Freitag, 31. Mai 2019    
Sommerferien: Donnerstag, 27. Juni 2019 bis Mittwoch, 07. Aug. 2019 
 

79 
 
 



Schuljahr 2019/2020 

Herbstferien: Freitag, 04. Okt. 2019 bis Freitag, 18. Okt. 2019 
Weihnachtsferien: Montag, 23. Dez. 2019 bis Freitag, 03. Jan. 2020 
Halbjahrespause: Freitag, 31. Jan. 2020    
Frühjahrsferien: Montag, 02. März 2020 bis Freitag, 13. März 2020 
Himmelfahrt/Pfingsten: Montag, 04. Mai 2020 bis Freitag, 08. Mai 2020 
Brückentag: Freitag, 22. Mai 2020    
Sommerferien: Donnerstag, 25. Juni 2020 bis Mittwoch, 05. Aug. 2020 
 

Schuljahr  2020/2021 

Herbstferien: Montag, 05. Okt. 2020 bis Freitag, 16. Okt. 2020 
Weihnachtsferien: Montag, 21. Dez. 2020 bis Montag, 04. Jan. 2021 
Halbjahrespause: Freitag, 29. Jan. 2021    
Frühjahrsferien: Montag, 01. März 2021 bis Freitag, 12. März 2021 
Himmelfahrt/Pfingsten: Montag, 10. Mai 2021 bis Freitag, 14. Mai 2021 
Sommerferien: Donnerstag, 24. Juni 2021 bis Mittwoch, 04. Aug. 2021 
 

Schuljahr 2021/2022 

Herbstferien: Montag, 04. Okt. 2021 bis Freitag, 15. Okt. 2021 
Weihnachtsferien: Donnerstag, 23. Dez. 2021 bis Dienstag, 04. Jan. 2022 
Halbjahrespause: Freitag, 28. Jan. 2022    
Frühjahrsferien: Montag, 07. März 2022 bis Freitag, 18. März 2022 
Himmelfahrt/Pfingsten: Montag, 23. Mai 2022 bis Freitag, 27. Mai 2022 
Sommerferien: Donnerstag, 07. Juli 2022 bis Mittwoch, 17. Aug. 2022 
 

 
Schuljahr 2022/2023 

Herbstferien: Montag, 10. Okt. 2022 bis Freitag, 21. Okt. 2022 
Weihnachtsferien: Freitag, 23. Dez. 2022 bis Freitag, 06. Jan. 2023 
Halbjahrespause: Freitag, 27. Jan. 2023    
Frühjahrsferien: Montag, 06. März 2023 bis Freitag, 17. März 2023 
Himmelfahrt/Pfingsten: Dienstag, 15. Mai 2023 bis Freitag, 19. Mai 2023 
Sommerferien: Donnerstag, 13. Juli 2023 bis Mittwoch, 23. Aug. 2023 
 

Schuljahr 2023/2024 

Brückentag: Montag, 02. Okt. 2023    
Herbstferien: Montag, 16. Okt. 2023 bis Freitag, 27. Okt. 2023 
Weihnachtsferien: Freitag, 22. Dez. 2023 bis Freitag, 05. Jan. 2024 
Halbjahrespause: Freitag, 02. Feb. 2024    
Frühjahrsferien: Montag, 18. März 2024 bis Donnerstag, 28. März 2024 
Brückentag: Freitag, 10. Mai 2024    
Himmelfahrt/Pfingsten: Dienstag, 21. Mai 2024 bis Freitag, 24. Mai 2024 
Sommerferien: Donnerstag, 18. Juli 2024 bis Mittwoch, 28. Aug. 2024 
 
 
06.10.2016 

 

B-S 4 
MBlSchul 09-2016, Seite 79  
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Die Rechtsabteilung gibt bekannt: 

Staatliche Genehmigung der „Bernd-Blindow-Schule Hamburg“ – Berufs-
fachschule für pharmazeutisch-technische Assistenz als Ersatzschule 

Der Bernd-Blindow-Schulen gGmbH ist auf ihren Antrag vom 18.02.2016 hin mit dem 12.10.2016 die staatliche Geneh-
migung als Ersatzschule gemäß § 6 des Hamburgischen Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft (HmbSfTG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 2004 (HmbGVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
15. Juli 2015 (HmbGVBl. S. 190), für die Bernd-Blindow-Schule Hamburg als Berufsfachschule für pharmazeutisch-
technische Assistenz erteilt worden. 
 
 
28.10.2016 

 

V32/185-12.01/59 
MBlSchul 09-2016, Seite81  
 
 

* * * 
 
 

Redaktionelle Berichtigung zu MBlSchul 08-2016, Seite 69 

Die Überschrift wird wie folgt berichtigt: 

„Richtlinie für die Bescheinigung gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UStG im Bereich 
Förderangebote und Einsatz an allgemeinbildenden Schulen, 

Sprachunterricht für nicht schulpflichtige Kinder“. 

 
 
05.12.2016 

 

V 301-11 
MBlSchul 09-2016, Seite81  
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Herausgegeben von der 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg 

(Verantwortlich: V 301-11 – Fax-Nr.: +49 40 428 63-2902 – E-Fax: +49 40 4279-67639 –  
Layout: V 231-4 – Vertrieb: V 231-3) 

Die Mitteilungsblätter sind unter http://www.hamburg.de/bsb/mitteilungsblaetter verfügbar. 
 

81 
 
 


